
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadecken-Elsheim, 12.03.2024 
 
Anfrage  

„Überprüfung externer Defibrillatoren“ 

 

Sehr geehrter Herr Ortsbürgermeister Barth, 

automatisierte externe Defibrillatoren (AED) in öffentlichen Räumen können Leben retten. Um sicherzustel-

len, dass ein AED jederzeit einsatzbereit ist, sind viele der Defibrillatoren prüfpflichtig. Seit 1. Januar 2017 

regelt die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) die detaillierten Prüfpflichten. Unabhängig 

von Herstelleraussagen schreibt sie für viele AED spätesten alle zwei Jahre eine sicherheitstechnische Kontrol-

le (STK) nach §11 MPBetreibV vor. Diese umfasst ggf. auch die Prüfung der Messfunktionen des Defibrillators 

– eine sog. Messtechnische Kontrolle (MTK) gemäß §14 MPBetreibV. 

 

In diesem Zusammenhang bitten wir um Beantwortung der folgenden Fragen bis zum nächsten Gemeinderat: 

 

(1) An welchen Stellen sind derzeit in der Gemeinde Defibrillatoren öffentlich und nicht-öffentlich zu-

gänglich? 

(2) Sind die in unserer Gemeinde installierten AED prüfpflichtig?  

(3) Wann erfolgte die letzte Überprüfung zur Feststellung der Funktionssicherheit? 

(4) Wie ist generell die Wartung und Überprüfung der Geräte in der Gemeinde sichergestellt? 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

(Christian Goldschmitt, Fraktionsvorsitzender) 
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